
RiVASt: Nummer 56 Nachtragsersuchen

Nummer 56  Nachtragsersuchen 
 
Ersucht eine ausländische Behörde nach Überstellung der verfolgten Person um Zustimmung zur 
Verfolgung oder Vollstreckung wegen einer Tat, für welche die Auslieferung nicht bewilligt worden ist, oder 
zur Weiterlieferung (vgl. §§ 35, 36 IRG), gelten die Richtlinien für eingehende Ersuchen um Auslieferung 
entsprechend.


